
 
 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
zum Tarifvertrag 

für Auszubildende der Länder in Gesundheitsberufen 
(TVA-L Gesundheit) 

 
 

vom 29. Januar 2020 
 
 
 

Zwischen 
 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
 
…… *) 
 

andererseits 
 
 
 
 
 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
 
 

*) a) ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
- Bundesvorstand -, 
 
diese zugleich handelnd für 
 
- Gewerkschaft der Polizei, 
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
 

 b) dbb beamtenbund und tarifunion, vertreten durch die Bundesleitung 
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§ 1 
Änderung des TVA-L Gesundheit 

 
Der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Gesundheitsberufen (TVA-L Gesund-
heit) vom 30. Oktober 2018, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 1 
vom 2. März 2019, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt: 
 

„Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Studierende in einem ausbildungsintegrierten du-
alen Studium, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrages für dual Studierende 
der Länder in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen (TVdS-L) erfasst 
sind.“ 

 
2. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „abgeschlossener“ durch das Wort „abge-

legter“ ersetzt. 
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2020 in Kraft. 
 
 
 
 

Für die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
 
 
 
 


